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Liebe Kollegin, 
lieber Kollege, 
 
die Testungen 
aber auch die 
Impfungen in 
den Finanzäm-
tern nehmen 
Fahrt auf. Be-
gleitet werden 
sie von merk-
würdigen Äuße-
rungen und Ent-
scheidungen der Senatsverwaltung für Finanzen. 
In den Berliner Finanzämtern war man mehr als ir-
ritiert als die Senatsverwaltung für Finanzen (Sen-
Fin) mal eben so nebenbei die Behauptung auf-
stellte, dass nicht die Senatsverwaltung, sondern 
die Amtsleiter/innen der Finanzämter Arbeitgeber 
seien und damit eigenverantwortlich die Testungen 
vor Ort regeln sollten. 
 
Nun ist aber doch jedem hinlänglich bekannt, dass 
Arbeitgeber nur sein kann, wer für seinen Bereich 
umfassende Entscheidungs- und Haushaltskom-
petenz hat. Diese beiden Kompetenzen liegen je-
doch eindeutig bei der Oberbehörde und nicht bei 
den Finanzämtern. Das brachte auch die Senats-
verwaltung selbst zum Ausdruck, indem sie den 
Amtsleitungen die Anweisung gab, aus Kosten-
gründen nicht mehr bei den Testungen auf die 
Apotheken zurückgreifen zu dürfen. Bei den Imp-
fungen ließen sie dagegen gar keinen Zweifel an 
der Zuständigkeit der Oberbehörde, indem sie die 
Finanzämter davon in Kenntnis setzten, dass die 
Impfungen zentral von der Charité durchgeführt 
werden und von Einzelanfragen bei der Charité ab-
zusehen sei. Auch die Regelungen im Rahmen von 
Shared Service lassen eindeutig den Schluss zu, 
dass die Oberbehörde Arbeitgeberfunktion hat und 
im Juni 2013 lediglich Aufgabenverlagerungen von 
SenFin an das Landesverwaltungsamt bzw. an die 
Finanzämter vorgenommen wurden.  
Die falsche Behauptung zur Arbeitgeberfunktion 
und die nicht konsequente Umsetzung, lassen nur 
den Schluss zu, dass sich die Oberbehörde der 
aufwendigen Umsetzung von Maßnahmen zu den 
Testungen entziehen wollte. Aber: Arbeitgeber 
ist und bleibt die Senatsverwaltung für Finan-
zen, die sich ihrer Verantwortung nicht entzie-
hen kann. 
Auch im Zusammenhang mit den geplanten Imp- 
 

 
fungen reißen die Merkwürdigkeiten seitens der 
Senatsverwaltung für Finanzen nicht ab. Mit 
Schreiben an die Finanzämter werden die Amtslei-
ter/innen aufgefordert, 9% der Dienstkräfte für die 
Impfungen auszuwählen. Hierbei soll auf das „be-
sonders relevante Personal“ zugegriffen werden, 
worunter nach § 4 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe 
b der Corona-Impfverordnung das in Schlüsselpo-
sitionen tätige Personal der Dienststelle zu verste-
hen ist. Eine Beteiligung der örtlichen Personalräte 
hält die Senatsverwaltung für Finanzen nicht für er-
forderlich, „da es sich nicht um eine Maßnahme 
des allgemeinen Gesundheitsschutzes handelt, 
sondern eine unternehmensstrategische Entschei-
dung ist, die die Handlungsfähigkeit der Verwal-
tung sicherzustellen hat.“   
Die Priorisierung der Aufgabenstellung der Verwal-
tung und Identifizierung des dafür unabdingbar not-
wendigen Personals sei damit der Dienststellenlei-
tung vorbehalten und entsprechend mitbestim-
mungsfrei. Nur weil sich die Verwaltung kreative 
Wortschöpfungen wie „unternehmensstrategische 
Entscheidung“ einfallen lässt, werden Regelungen 
des Personalvertretungsgesetzes nicht außer Kraft 
gesetzt.  
Mit den Impfungen werden „Maßnahmen zur Ver-
hütung von Dienst- und Arbeitsunfällen und sonsti-
gen Gesundheitsschädigungen“ für 9 % der 
Dienstkräfte getroffen, die einen Mitbestimmungs-
tatbestand nach § 85 Abs. 1 Nr. 7 des Personalver-
tretungs-gesetzes auslösen. Da hier auch noch zu-
sätzliche Regelungen für die übrigen 91% der Be-
schäftigten getroffen werden, handelt es sich ins-
gesamt um Regelungen der Ordnung in der Dienst-
stelle und des Verhaltens der Dienstkräfte, die ei-
nen Mitbestimmungstatbestand nach § 85 Abs. 1 
Nr. 6 des Personalvertretungsgesetzes darstellen.  
 
Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft kann nur je-
dem Personalrat anraten die entsprechenden Be-
teiligungsvorlagen einzufordern. 
Wir wollen nicht hoffen, dass künftig noch weitere 
Mitbestimmungstatbestände des Personalvertre-
tungsgesetzes ausgehebelt werden sollen, wenn 
die Senatsverwaltung für Finanzen darin eine „un-
ternehmensstrategische Entscheidung sieht, die 
die Handlungsfähigkeit der Verwaltung sicherzu-
stellen hat“. Es kommt nicht darauf an wie man 
eine Maßnahme bezeichnet, sondern was eine 
Maßnahme bewirkt und welcher Tatbestand des 
Personalvertretungsgesetzes damit erfüllt wird. 
Weiterhin sollen nach den Vorstellungen der Se- 
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natsverwaltung für Finanzen Dienstkräfte über 60 
Jahre oder Dienstkräfte mit einer für das Coronavi-
rus relevanten Vorerkrankung bei den 9% nicht be-
rücksichtigt werden, da diese bereits eine Impfbe-
rechtigung auf Grund des Alters oder der Erkran-
kung haben. 
 
Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft weist die 
Dienstkräfte ausdrücklich darauf hin, dass nie-
mand zu einer Offenbarung einer eventuell vor-
handenen Vorerkrankung verpflichtet ist. Der 
Dienstherr darf eine Offenlegung nicht verlangen, 
sondern hat sich hier an die Regelungen des Da-
tenschutzes und der Unverletzbarkeit der Persön-
lichkeitsrechte zu halten. 
 
Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft wird weiterhin 
die Rechte der Beschäftigten und der Beschäftig-
tenvertretungen im Auge behalten. 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 

 
 

Berliner Rechnungshof bestätigt DSTG 
Berlin – Mindestprüfungsintervalle bei  

Einkommensmillionären unnötig 
 

Der Rechnungshof von Berlin hat in seinem am 
26. April 2021 veröffentlichten Jahresbericht 
festgestellt, dass die bisherigen Ergebnisse 
der Prüfung von Steuerfällen mit bedeutenden 
Einkünften (bE-Fall/Einkommensmillionär) 
keine grundsätzlichen Anschlussprüfungen 
und Mindestprüfungsintervalle, wie bei Groß-
betrieben üblich, rechtfertigen. Zudem kriti-
sierte er die mangelnde Risikoorientierung bei 
der Einordnung von Steuerfällen als solche mit 
bedeutenden Einkünften. Die bisherige Hand-
habe führt zu einer Fehlsteuerung ohnehin 
knapper Ressourcen bei der BP. 
 
Die DSTG Berlin hatte bereits im Steuer- und Groll-
blatt Nr. 7/8 aus 2019 die durch die Regierungsko-
alition im Berliner Abgeordnetenhaus geforderte 
Einführung von Mindestprüfungsintervallen bei 
Einkommensmillionären (Drucksache 18/1992  
vom 6. Juni 2019) aus genau den genannten Grün-
den abgelehnt. Mittlerweile hatte das Land Berlin  
 

 
mit Drucksache 189/20 dem Bundesrat infolge des 
Beschlusses des Senats eine Vorlage zur Einfüh-
rung eines Mindestprüfungsintervalls (3 Jahre) für 
Steuerfälle mit bedeutenden Einkünften zugeleitet. 
Der Rechnungshof hält, ebenso wie die DSTG Ber-
lin, die Einführung von Mindestprüfungsintervallen 
für nicht zweckmäßig. Zum einen werden Fälle mit  
bedeutenden Einkünften aktuell als Großbetrieb 
eingestuft, die per se für eine regelmäßige BP vor-
gesehen sind, zum anderen rechtfertigt die be-
kannte hohe Absetzungsquote und die im Verhält-
nis niedrigen Mehrergebnisse keine konsequente 
Anschlussprüfung. 

 
Nicht jeder Einkommensmillionär ist prüfungs-
würdig – nur Fälle mit Risikopotenzial durch 
die BP zu prüfen 
Auch hier bestätigt der Rechnungshof von Berlin 
die Meinung der DSTG Berlin, denn häufig setzen 
sich die Einkünfte von Einkommensmillionären aus 
Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit, geson-
dert und einheitlich festgestellten Einkünften nach 
§ 180 AO oder Kapitaleinkünften, die abgeltend be-
steuert werden, zusammen. Alles Einkünfte für die 
eine umfangreiche Prüfung durch die BP nicht not-
wendig ist. 
 
Der Rechnungshof von Berlin bestätigt dies in sei-
nem Jahresbericht: „Zwar werden nach bundesein-
heitlichen Kriterien reine Arbeitnehmerfälle bereits  
bei der Einordnung als bE-Fall ausgeschlossen,  
 

Auszug aus dem Jahresbericht 1.Teil 2021 
Der Rechnungshof hat in vier Berliner Finanzämtern ge-
prüft, wie die Steuererklärungen von Steuerpflichtigen 
bearbeitet werden, die Überschusseinkünfte über 
500.000 € jährlich erzielen (Steuerpflichtige mit bedeu-
tenden Einkünften). Diese Fälle unterliegen wie Groß-
betriebe bundeseinheitlich der ständigen Betriebsprü-
fung und binden damit erhebliche Ressourcen, die für 
andere Steuerfälle nicht zur Verfügung stehen. Der 
Rechnungshof hat festgestellt, dass eine ständige Be-
triebsprüfung nicht erforderlich ist. Im Durchschnitt führt 
die Betriebsprüfung pro Fall nur zu Mehrergebnissen 
von durchschnittlich etwa 68.000 €, während durch die 
Prüfung von Großbetrieben Mehrergebnisse von durch-
schnittlich rd. 173.000 € erzielt werden. Zudem ist die 
Einordnung der Fälle mit bedeutenden Einkünften nicht 
ausreichend risikoorientiert. Der Rechnungshof erwartet 
von der Senatsverwaltung für Finanzen, dass sie sich in 
den zuständigen Bund-Länder-Gremien dafür einsetzt, 
dass die Kriterien risikoorientiert überarbeitet werden. 
Anderenfalls kommt es weiterhin zu einer Fehlsteue-
rung knapper Ressourcen bei der Betriebsprüfung 
durch eine ungerechtfertigte Konzentration auf Fälle, bei 
denen das Risiko von Steuerausfällen gering ist. 
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geringe weitere Einkünfte aus jedweder anderen 
Einkunftsart machen einen Steuerfall mit einem Ar-
beitslohn von mehr als 500.000 € aber trotzdem zu 
einem bE-Fall, obwohl dieser kein besonderes Ri-
sikopotenzial birgt.“ 
 

 
 
Der Rechnungshof von Berlin fordert daher im Jah-
resbericht die Senatsverwaltung für Finanzen auf, 
sich in den zuständigen Bund-Länder-Gremien da-
für einzusetzen, dass die Kriterien risikoorientiert 
überarbeitet werden. Zudem sollten nicht alle bE- 
Fälle pauschal der BP zugeleitet werden, sondern 
nur solche die ein Risikopotenzial bergen. 
 
Dem schließt sich die DSTG Berlin an. Die Ber-
liner BP leidet wie alle Bereiche der Berliner Fi-
nanzverwaltung unter zu wenig Personal und 
muss zudem diverse Anforderungen der Berli-
ner Senatsverwaltung, wie beispielsweise die 
verstärkte Prüfung von bargeldintensiven Be-
trieben, umsetzen. Ein risikoorientierter Ein-
satz der knappen Ressourcen ist daher unab-
dingbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausblick 
Nach Beschluss der für die Betriebsprüfung zu-
ständigen Referatsleiter des Bundes und der Län-
der sollen bE-Fälle ab dem 1. Januar 2022 voraus- 
sichtlich nur noch als Mittelbetriebe und nicht mehr 
als Großbetriebe einzuordnen sein. Die Senatsver-
waltung hat laut Jahresbericht gegenüber dem-
Rechnungshof zugesagt, sich in den Bund-Länder- 
 

 
Gremien für eine Überarbeitung der Abgrenzungs-
merkmale der Größenklasseneinteilung einzuset-
zen. 

 
 

Ausbildung während Corona - was  
andere Bundesländer besser machen 

 
Bereits seit über einem Jahr schränkt die Corona-
Pandemie das öffentliche Leben weitestgehend 
ein. Besonders betroffen ist davon auch der Aus-
bildungsbereich.  
Unstrittig ist, dass alle Beteiligten, also die Anwär-
ter*Innen, die Dozierenden, die Ausbilder*Innen, 
die Ausbildungsleitungen und auch die Senatsver-
waltung für Finanzen ihr Bestes geben.  
Inspirationen, zur Verbesserung einiger Ausbil-
dungsbestandteile, kann man sich jedoch aus an-
deren Bundesländern holen.  
 
Digitaler Bundesjugendausschuss 
Am 10.05.2021 fand ein digitaler Bundesjugend-
ausschuss der DSTG Jugend Bund statt. Für die 
Landesjugendleitung nahmen Lisa-Cathrin Winter 
und Maximilian Schulz teil. Sandra Heisig war als 
stellvertretende Bundesjugendvorsitzende Mit-Or-
ganisatorin des Events.  
Kernthema war eine Abfrage der Jugendpoliti-
schen Kommission (ein Arbeitsgremium, das sich 
mit der Ausbildung beschäftigt), die auf Bundes-
ebene ermittelt hat, wie die Ausbildung während 
Corona funktioniert. Die Auswertung dieser Ab-
frage bot großes Diskussionspotential und zeigte 
den Teilnehmer*Innen, wie man die digitale Lehre 
verbessern kann.  
Deutlich wurde dabei z.B., dass bei der Ausbildung 
der Laufbahngruppe 2.1 (ehemals gehobener 
Dienst) insgesamt überwiegend auf Selbststudium 
gesetzt wird. In Berlin ist es derzeit so, dass die Fi-
nanzanwärter*Innen die Unterrichtsinhalte kom-
plett selbst erarbeiten. Über die Schwierigkeiten, 
die das komplexe Steuerrecht dabei bietet, wird 
der DSTG Jugend Berlin regelmäßig von Anwär-
ter*Innen unterrichtet. Die Konsequenzen werden 
in den Prüfungsergebnissen mehr als deutlich. 
 
Erschreckende Prüfungsergebnisse 
Die Zwischenprüfung des E 2020 haben deutlich 
weniger Anwärter*Innen bestanden als in den ver-
gangenen Jahrgängen. Auch bei der Wiederho-
lungsprüfung sind erheblich mehr Anwärter*Innen 
durchgefallen, obwohl die Prüfungen laut Aussage  
 

Link zum Jahresbericht:  
https://www.berlin.de/rechnungshof/aktuelles 
 
Link zum Grollblatt-Artikel Nr. 7/8 Jahrgang 
2019: 
https://www.dstg-berlin.de/wp-content/uplo-
ads/2019/12/grollblatt_online_2019_07_08.pdf 
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seitens der Senatsverwaltung einfach gehalten 
wurden.  
Bundesweit wird derzeit deutlich, dass durch die 
überwiegende digitale Lehre in beiden Laufbahnen 
das Mittelfeld deutlich reduziert wird und sich eine 
deutliche Lücke zwischen „guten“ und „schlechten“ 
Prüfungsergebnissen bildet. Der Durchschnitt der 
Klausuren bleibt dabei gleich, allerdings verstärkt 
sich der Anteil an Anwärter*Innen, die noch härter 
um ihre Laufbahnbefähigung kämpfen müssen.  
Gerade in der Zeit des akuten Personalmangels 
ein schlechtes Zeichen! 
 
Prüfungen bieten derzeit viel Zündstoff. Die Forde-
rung der DSTG Jugend Berlin, die Zwischenprü-
fung des E2020 nicht zu werten, ging ins Leere – 
es erfolgte keine Reaktion seitens des Finanzse-
nators. Besonders schmerzt die Landesjugendlei-
tung Berlin der Verlust der Anwärter*Innen, die nur 
knapp am Ziel vorbei sind und die trotz der widrigen 
Umstände viel Freude am Steuerrecht hatten.  
Auch die Prüfungssituation im Hotel Estrel war für 
alle Anwärter*Innen ein erhöhter Stressfaktor. 
„Während der Corona-Pandemie sind große Ver-
anstaltungen im privaten Bereich untersagt, die 
Menschen sind eine Versammlung in einer solchen 
Größe schon lange nicht mehr gewohnt, dazu 
kommt die Angst sich zu infizieren“ sagt Philipp 
Müller, Landesjugendvorsitzender der DSTG Ber-
lin.  
Andere Bundesländer setzten auch hier auf Home-
office: Die Klausuren wurden teilweise zu Hause, 
ohne weitere Aufsicht geschrieben und die Anfor-
derungen in den Klausuren verschärft, oder die An-
wärter*Innen mussten sich bei den Prüfungen 
selbst filmen, um nicht „schummeln“ zu können. 
Andere Bundesländer entzerrten die Anzahl der 
Prüflinge und teilten sie auf die einzelnen Ämter 
auf.  
Nach aktuellem Stand werden für die Berliner An-
wärter*Innen künftige Prüfungen immerhin wieder 
am Aus- und Fortbildungszentrum Königs Wuster-
hausen stattfinden.  
 
Doch wie kann man die Probleme abschwä-
chen? 
Überraschend war, dass fast 50% der Bundeslän-
der Homeoffice-Lösungen auch für Anwärter*Innen 
mit einer digitalen Ausstattung entwickelt haben. 
Dabei werden die Anwärter*Innen genauso ausge-
stattet, wie „normale“ Beschäftigte.  
Auch sog. Remote-Lösungen werden in vielen  
 

 
Bundesländern schon länger praktiziert. Dabei-
kann sich der Ausbilder / die Ausbilderin auf den 
Desktop der Anwärter*Innen schalten und so – mit 
Abstand und sogar aus dem Homeoffice – Prob-
leme und Lösungsansätze besprechen. Wir finden: 
Super Idee, denn zumindest für die Ausbilder*In-
nen sollte Homeoffice nicht anders behandelt wer-
den, als für Beschäftigte auf anderen Arbeitsgebie-
ten.  
 
Viele Bundesländer sind auf Unterrichtseinheiten 
via Videokonferenz umgeschwenkt, in denen die 
Dozierenden die Themenkomplexe erläutern.  
In Berlin profitiert der mittlere Dienst aktuell von 
dieser Lösung. Dieses System funktioniert nach 
unseren Informationen besser, als das reine 
Selbststudium. 
 
Technische Ausstattung erforderlich 
Doch wie steht es eigentlich um die Ausstattung 
der Anwärter*Innen für die digitale Lehre? Bereits 
in der Hälfte der Bundesländer wird die erforderli-
che Technik vom Dienstherrn gestellt. Die DSTG 
Jugend Berlin findet, dass dies auch die logische 
Konsequenz sein sollte, denn durch die Digitalisie-
rung der Lehre ist die dazugehörige technische 
Ausstattung schlichtweg ein Arbeitsmittel.  
 
Auch wenn die Pandemiesituation sich derzeit zu 
entspannen scheint, Teststrategien entwickelt wur-
den und die Impfpriorisierung demnächst aufgeho-
ben werden soll: Wir finden, dass die Digitalisie-
rung viele Möglichkeiten auch für die Zeit nach der 
Pandemie bietet, die die Anwärterzeit für alle Be-
teiligten erleichtern kann. Die Einbindung von 
Homeofficemöglichkeiten und entsprechende Ver-
netzung der verschiedenen ThinClients zeigen z.B. 
wie die Ausbildung in der Finanzverwaltung künftig 
aussehen kann.  
Die Erfahrungsberichte aus den anderen Bundes-
ländern zeigen an vielen Stellen, dass die Kon-
zepte funktionieren und effektiv sind. Vielleicht er-
geben sich hier auch für die künftigen Jahrgänge 
Möglichkeiten, die Anwärterzeit noch attraktiver zu 
gestalten. 
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Liebe Kolleginnen,  
 
in der Steuerverwal-
tung arbeiten mehr 
als 50% Frauen. 
Vielen stellen sich 
deshalb die Frage, 
warum eine Frauen-
vertretung auf ge-
werkschaftlicher 
Ebene überhaupt 
notwendig ist, wenn 
die Frauen doch eh 
in der „Mehrheit“ 
sind. 
Nun ja, die Antwort 
ist eigentlich ganz 
einfach: nicht alle Probleme der Gleichstellung 
werden durch eine Quote oder einen Anteil von Be-
schäftigten gelöst. Wir alle wurden durch das Le-
ben und durch die Arbeit vor die unterschiedlichs-
ten Herausforderungen gestellt und haben diese 
mal besser und mal weniger gut gemeistert. Ent-
scheidend ist oft der Weg zum Ziel.  
Die Frauenvertretung setzt sich für die Gleichstel-
lung von Geschlechtern ein, aber auch für diesel-
ben Arbeitsbedingungen und Aufstiegschancen. 
Denn dabei wird es schon kniffliger: Um seine Ar-
beit in guter und angemessener Zeit durchführen 
zu können bringt jeder Einzelne andere Vorausset-
zungen mit. Diese gilt es zu fördern und an anderer 
Stelle zu unterstützen. Es ist mehrheitlich festzu-
stellen, dass besonders Frauen nicht den Schritt in 
Führungspositionen wagen, obwohl Sie mindes-
tens gleiche Qualifikationen mitbringen. Manchmal 
ist es die eigene Unsicherheit und manchmal sind 
es eben die äußeren Einflüsse der Familie, des Pri-
vatlebens oder weil man seinen Job den man aus-
übt ja ganz gerne macht.  
 
Die gewerkschaftliche Frauenvertretung ist genau 
dafür da: Wir versuchen die Kommunikation unter 
Euch Frauen zu fördern, damit Ihr Euch über unter-
schiedlichste Themen austauschen und Euch ge-
genseitig motivieren könnte, auch mal eine Verän-
derung zu wagen. Wir geben Anreize und erarbei-
ten Verbesserungsvorschläge, wie man die Ar-
beitsumstände optimieren kann. Besonders wichtig 
ist dabei der Austausch untereinander, aus unter-
schiedlichen Ämtern und von unterschiedlichen 
Frauenvertreterinnen.  
Die Landesfrauenvertretung setzt sich für eine fa- 
 

 
milienorientierte Politik und Chancengleichheit ein. 
Deshalb engagiere auch ich mich in der Landes-
frauenvertretung, denn ich möchte, dass ALLE Be-
schäftigten die gleichen Möglichkeiten erhalten 
oder in Betracht ziehen. Ich möchte, dass wir eine 
Arbeitswelt haben, in der Familie und Karriere ei-
nen gleichwertigen Stellenwert haben und eine Ak-
zeptanz für die verschiedenen Facetten und Le-
bensziele der Beschäftigten herrscht.  
 
Bist Du neu in der Position als (stellvertre-
tende) Frauenvertreterin? Ich und die gesamte 
Landesfrauenvertretung möchten gerne wis-
sen, was Dich motiviert hat, die Position der 
Frauen zu unterstützen und dir gerne die 
Chance geben Dich mit Kolleginnen auszutau-
schen, die schon einige Zeit diese Aufgabe 
übernehmen. Melde dich gerne bei uns!  
 
 
 
 
Und auch sonst haben wir für jedes Anliegen ein 
offenes Ohr – egal ob von Dir als erfahrene Frau-
envertreterin, oder von Dir als Beschäftigte der 
Berliner Steuerverwaltung. Als DSTG Frauenver-
tretung sind wir auch in die Landesleitung der 
DSTG Berlin eingebunden und zusätzlich enga-
giere ich mich bei der DSTG Jugend Berlin. Durch 
diese Verknüpfung mit den anderen Gremien sind 
wir sicher, dass wir für alles als kompetente An-
sprechpartnerinnen fungieren können.  
Und solltest Du Interesse haben dich ebenfalls ge-
werkschaftlich in der Landesfrauenvertretung zu 
engagieren freuen wir uns auf Dich!  
 
Lisa-Cathrin Winter  
-stellv. Vorsitzende der Landesfrauenvertretung- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Melde dich bei uns!  
frauen@dstg-berlin.de  
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sers dar, die mit der Meinung der DSTG Berlin nicht übereinstimmen muss. 
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Digitale Personalratsarbeit möglich – 
DSTG Berlin fordert für die Personal-

ratsmitglieder die Beschaffung  
entsprechender Hard- und Software  

Die Corona-Pandemie stellt die Personalratsarbeit 
vor große Herausforderungen. Dies nahm der dbb 
berlin, als Dachverband der DSTG Berlin, zum An-
lass das Berliner Abgeordnetenhaus aufzufordern, 
durch eine kurzfristige Änderung des Berliner Per-
sonalvertretungsgesetzes die Handlungsfähigkeit 
der Personalvertretungen und Jugend- und Auszu-
bildendenvertretungen dennoch sicherzustellen.  

Das Personalvertretungsgesetz sah bisher nur Sit-
zungen in Form von Präsenzsitzungen vor. Diese 
waren unter Corona-Bedingungen zeitweise über-
haupt nicht möglich. Dennoch müssen Personalrat 
und auch Jugendvertretungen in der Lage sein, 
rechtssicher Beschlüsse fassen zu können, ohne 
sich einem erhöhten Infektionsrisiko auszusetzen. 

Die Forderung des dbb berlin hatte Erfolg. Das Ber-
liner Abgeordnetenhaus beschloss am 18. März 
2021 einen entsprechenden Gesetzentwurf, wo-
nach Sitzungen der Personalvertretungen und Ju-
gendvertretungen nun auch digital als Telefonkon-
ferenzen und/oder als Videokonferenzen stattfin-
den können.  

Der Gesetzeswortlaut sieht auch vor, dass die Per-
sonalräte dann entsprechende Konferenzen 
durchführen können, wenn vorhandene Einrichtun-
gen genutzt werden, die zur dienstlichen Nutzung 
freigegeben sind. Zudem müssen Maßnahmen ge-
troffen werden, die Unberechtigten weder den Zu-
gang zur Sitzung ermöglichen noch diese Informa-
tionen zu Inhalten erhalten können. 

Zur Umsetzung der Gesetzesänderung müssen 
nun die Dienststellen sicherstellen, dass die Perso-
nalratsmitglieder und Jugend- und Auszubilden-
denvertreter auch die entsprechende Hard- und 
Software zur Verfügung gestellt bekommen, um di-
gitale Sitzungen abhalten zu können, wie zum Bei-
spiel Laptops mit Kamera und Mikrofon. Ein einfa-
cher Rückgriff der Dienststellen auf private Geräte 
der betreffenden Personen wird den Anforderun-
gen des Datenschutzes und des Personalratsge-
heimnisses nicht gerecht.  

 

 

 

 

 

Die DSTG Berlin fordert die Berliner Finanzver-
waltung auf, endlich die entsprechende Hard- 
und Software zu beschaffen. Es ist bekannt, 
dass im Einzelnen bereits entsprechende An-
träge der Personalvertretungen abgelehnt wur-
den. In solchen Fällen behindern Vorsteher und 
Vorsteherinnen die Personalratsarbeit in Pan-
demiezeiten. Die Umsetzung des geänderten 
Personalvertretungsgesetz ist unter solchen 
Umständen nicht möglich. 

 
 
 
 
 
 
 

Auszug aus § 32 PersVG Beschlüsse neu Abs.3 

„(3) Die oder der Vorsitzende des Personalrats kann 
Sitzungen und Beschlussfassungen mittels Video- 
oder Telefonkonferenz durchführen lassen, wenn 

1. vorhandene Einrichtungen genutzt werden, die 
durch die Dienststelle zur dienstlichen Nutzung frei-
gegeben sind, 
2. nicht mindestens 25 Prozent der Mitglieder des 
Personalrats binnen einer Frist von drei Tagen ab 
dem Zugang der Ladung gegenüber der oder dem 
Vorsitzenden schriftlich widersprechen und 
3. der Personalrat und jedes einzelne Mitglied ge-
eignete organisatorische Maßnahmen trifft, um si-
cherzustellen, dass Unberechtigte vom Inhalt der 
Sitzung keine Kenntnis nehmen können. 

Eine über § 37 Absatz 1 hinausgehende Aufzeich-
nung ist unzulässig. Personalratsmitglieder, die mit-
tels Video- oder Telefonkonferenz an Sitzungen teil-
nehmen, gelten als anwesend im Sinne des Absat-
zes 1 Satz 1 und des Absatzes 2 Satz 1. § 37 Ab-
satz 1 Satz 3 findet mit der Maßgabe Anwendung, 
dass die oder der Vorsitzende vor Beginn der Bera-
tung die zugeschalteten Personalratsmitglieder fest-
stellt und in die Anwesenheitsliste einträgt.“ 

 

 

 

 

 Link zum aktuellen PersVG (gültig vom 
16.04.2021 bis 31.12.2022) 

https://www.gesetze.berlin.de 
/bsbe/document/jlr-PersVGBEV36P32 
 

https://www.gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-PersVGBEpP37/format/xsl/part/S?oi=hHU8qg7hNM&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-PersVGBEpP37/format/xsl/part/S?oi=hHU8qg7hNM&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-PersVGBEpP37/format/xsl/part/S?oi=hHU8qg7hNM&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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